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Datum und Zeichen Ihres Schreibens                                                  Aktenzeichen (bei Antwort bitte angeben)

Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
Hier: Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II
Sehr geehrte/r Frau/Herr ,
Sie beziehen Leistungen nach dem SGB II, die u. a. auch die Kosten für Unterkunft und Heizung nach     § 22 SGB II  umfassen. Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind.

Ich habe festgestellt,  dass die für Ihre Wohnung zu zahlende Miete die im Rahmen der Leistungen nach dem SGB II vorgesehenen Höchstgrenzen deutlich übersteigt. Aus diesem Grund möchte ich mit Ihnen über die Möglichkeiten sprechen, Ihre Kosten für die Unterkunft zu senken.

Bei diesem Gespräch wird es neben den Möglichkeiten zur Senkung der Kosten (z. B. Untervermietung oder Wohnungswechsel)  auch um die Frage der Zumutbarkeit gehen, bei der auch Ihre persönliche und soziale Situation berücksichtigt werden wird.

Für das Gespräch habe ich den 



Termin, Uhrzeit, Zimmer

vorgesehen.

Sollten Sie an diesem Tag bzw. zu dieser Uhrzeit verhindert sein, teilen Sie dies bitte rechtzeitig mit, damit ein neuer Termin vereinbart werden kann. 

Für den Fall, dass Sie die Einladung, die ja auch dazu dient, die Zumutbarkeit zu prüfen, nicht wahrnehmen, muss ich davon ausgehen, dass von Ihnen keine Gründe benannt werden können, die der Senkung der Wohnungskosten entgegenstehen. In diesem Fall werden Sie nach Aktenlage formal zur Senkung der Kosten der Unterkunft aufgefordert werden.

Mit freundlichen Grüßen

(Name)
	

	

	

	 

	 

	 

	 


	Persönliche Sprechzeit: 

Nur nach Vereinbarung
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